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Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen
Handelsgesetzbuch

Haushaltsgrundsatzegesetz

im Sinne des

im Vorjahr

in Verbindung mit

Institut der Wirtschaftsprifer in Deutschland e.V.
Informationstechnologie

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen,
Dusseldorf

Leopoldshéher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL),
Leopoldshdhe

neue Fassung

Liste der offenen Posten

Prifungsstandard des IDW

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch

Tarifvertrag fur den offentlichen Dienst
Unterschwellenvergabeordnung

Vergabe- und Vertragsordnung flir Bauleistungen
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+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisriickgang
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Prifungsauftrag

Die Betriebsleitung der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung

Leopoldshoher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL), Leopoldshdhe,
— nachfolgend auch ,LIL* oder ,Betrieb® genannt —

erteilte uns nach Beschluss des Betriebsausschusses vom 1. Méarz 2023 den Auftrag, den Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2023 und den Lagebericht 2023 zu prufen und dartber Bericht
Zu erstatten.

Aufgrund § 103 GO NRW sind der Jahresabschluss und der Lagebericht der LIL unter Einbe-
ziehung der Buchflhrung und unter zusatzlicher Beachtung von § 53 Abs. 1 HGrG zu prufen.

Fir die Aufstellung des Jahresabschlusses waren gemaf § 21 EigvO NRW i.V.m. § 1 der Be-
triebssatzung die fir groRe Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des
HGB zu beachten.

Form und Inhalt unseres Prufungsberichtes folgen den Grundsatzen ordnungsmaRiger Bericht-
erstattung bei Abschlussprifungen (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Wir bestatigen gemal § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprufung die anwend-
baren Vorschriften zur Unabhangigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben kdnnen Rundungsdifferenzen zu den sich mathe-
matisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prifungsergebnisse
auswirken.

Wir haben auftragsgemaf im Prifungsbericht eine gesetzlich nicht geforderte Anlage IV mit
Aufgliederungen und Erlauterungen beigefligt.

Dem Bericht sind der geprifte Jahresabschluss als Anlage I/1 (Bilanz), 1/2 (Gewinn- und Ver-
lustrechnung) und I/3 (Anhang) sowie der Lagebericht als Anlage Il beigefligt. Der Bericht ent-
halt vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Betriebs-
leitung (Abschnitt I1). Erlduterungen zur Prifungsdurchfiihrung und die Prifungsergebnisse im
Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prifung erteilten Bestatigungsvermerks fol-
gen in den Abschnitten Il bis VI.

Fir die Durchfiihrung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten — auch im Verhaltnis
zu Dritten — die als Anlage VIl beigefigten Allgemeinen Auftragsbedingungen fir Wirtschafts-
prufer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften vom 1. Januar 2017.
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. Grundsatzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebsleitung nehmen wir nachfolgend Stel-
lung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

o Der Lagebericht enthalt nach unserer Einschatzung folgende Kernaussagen zum Ge-
schaftsverlauf und zur Lage des Betriebes:

Im Bereich der Grundsticksverwaltung wurden zum Bilanzstichtag sechs Liegenschaften von
der LIL verwaltet.

Im Baugebiet Bachstralle und Gieselmannkreisel wurden in Vorjahren alle Wohnbaugrundsti-
cke verkauft. Die ErschlieBung der Grundstiicke ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Der End-
ausbau soll voraussichtlich 2025 erfolgen.

Der Ansatz im Wirtschaftsplan, der einen Jahresfehlbetrag von 136 T€ vorsah, konnte mit einem
Ist-Ergebnis von - 83 T€ verbessert werden. Bei geringeren Umsatzerlésen, Einsparungen bei
den Aufwendungen flir bezogenen Leistungen sowie gestiegene sonstige betriebliche Aufwen-
dungen fuhrten auch geringere Aufwendungen aus Bestandsveranderungen zu einem positiven
Effekt von insgesamt 53 T€.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag rd. 40 %.

o Der Lagebericht enthalt nach unserer Einschatzung folgende zentrale Aussagen zur vor-
aussichtlichen Entwicklung mit inren Chancen und Risiken:

Fir die im Rahmen des Liquiditatsverbundes mit dem Kernhaushalt gewahrten Zwischenfinan-
zierungen fur die Entwicklung neuer Baugebiete geht die Betriebsleitung davon aus, dass diese
durch die kinftig vereinnahmten Verkaufserlose mittelfristig abgeldst werden kénnen. Das Ri-
siko durch den negativen Einfluss des Ukraine-Krieges, Klimawandel sowie Baupreisentwick-
lung auf die Vermarktung neuer Baugebiete kann nicht abschlieRend beurteilt werden. Fir an-
stehende StralRenendausbauten, deren Beitragsanteile bereits vereinnahmt wurden, sind ge-
genlUber den damaligen Kalkulationen bislang schon erkennbare Kostensteigerungen eingetre-
ten. Dieser Endausbau wird sich an den finanziellen Mitteln der LIL orientieren missen und wird
als Risikofaktor gesehen. Gleiches gilt fur weitere Baugebiete wie z.B. das Projekt ,Lebendiges
Quartier Brunsheide®, da im Vorfeld entstandene Kosten erst zeitversetzt durch Grundstiicks-
verkaufserldése und Fordermittel kompensiert werden kdnnen.
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Die Beurteilung der Lage der LIL ist nach den uns zur Verfliigung gestellten Unterlagen — insbe-
sondere den Jahresabschlussunterlagen, Betriebsausschussprotokollen und Planungsrechnun-
gen — plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschatzun-
gen und Prognosen zum Fortbestand und zur kinftigen Entwicklung sind nachvollziehbar. Nach
dem Ergebnis unserer Prifung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurtei-
lung der Betriebsleitung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

Daruberhinausgehende berichtspflichtige Tatsachen, die den Bestand des Betriebes gefahrden
oder seine Entwicklung wesentlich beeintrachtigen kénnen, haben wir bei der Durchfiihrung der
Prufung nicht festgestellt.
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[1l.  Gegenstand, Art und Umfang der Prifung

Gemal § 103 GO NRW i.V.m. §§ 316 ff. HGB sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchflihrung und der Lagebericht zu prifen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den er-
ganzenden Vorschriften der EigvVO NRW aufgestellt.

Fur Aufstellung und Inhalt dieses Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu ein-
gerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei
der Betriebsleitung der LIL. Es ist Aufgabe des Abschlussprifers, diese Unterlagen und Anga-
ben im Rahmen einer pflichtgemafRen Prifung zu beurteilen.

Die Abschlusspriifung ist nach Maligabe von § 53 Abs. 1 HGrG um die Prifung der Ordnungs-
mafigkeit der Geschaftsfuhrung erweitert.

Unsere Prifung erstreckte sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprtiften Betriebes oder
die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschaftsfiihrung zugesichert werden kann.

Die Prufung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehérte nur insoweit zu den Auf-
gaben unserer Abschlussprifung, als sich daraus Ublicherweise Rickwirkungen auf den Jah-
resabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher
Tatbestande, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung au-
Rerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand un-
serer Abschlussprifung.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken
beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Ge-
genstand unseres Auftrages.

Bei unserer Prifung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom IDW dargelegten deutschen
Grundséatze ordnungsmafiger Abschlussprifung sowie § 103 GO NRW und die Verordnung
Uber die Durchflihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigenbetrieben und prifungspflichtigen
Einrichtungen beachtet.

Wir haben unsere Priifung nach dem risikoorientierten Prifungsansatz so angelegt, dass Un-
richtigkeiten und VerstolRe gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechenden Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, erkannt werden konnen. Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert
und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Priifungsge-
bieten zu ermoéglichen und die risikoorientierte Prifungsstrategie fur die einzelnen Prifungsge-
biete festzulegen.
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Die Prufungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit
sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebs, der Erwartung tiber mégliche Feh-
ler sowie des Verstandnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwi-
ckelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems wurde das Prifungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der
Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prifungsaussagen mit hinreichender
Sicherheit moglich werden.

Sowohl analytische Prufungshandlungen (Plausibilitdtsbeurteilungen) als auch Einzelfallprifun-
gen (Uberpriifung von Geschéftsvorfallen sowie von Bestanden) wurden nach Art und Umfang
unter Berucksichtigung der Bedeutung der Prifungsgebiete und der Organisation des Rech-
nungswesens durchgefihrt.

Aus den bei unserer Prufungsplanung getroffenen Feststellungen ergab sich nachfolgender
Prufungsschwerpunkt:

o Entwicklung der Ertragslage

Der von uns geprifte und mit dem Bestatigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum
31. Dezember 2022 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2023 festge-
stellt.

Bei der Prifung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Sys-
tems als dessen Teil, haben wir keine Mangel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prifungs-
handlungen bzw. Anderung unserer Priifungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.
Analytische Prifungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner
Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermobgens-,
Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprifungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgefihrt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten sind in Saldenlisten sowie OP-Listen einzeln aufgefuhrt.

Der Nachweis der tbrigen Vermdgens- und Schuldposten erfolgte durch Blicher, Vertrage so-
wie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbucher und Bankauszlge.

Saldenbestatigungen forderte die LIL fir die Girokonten Uber die Gemeinde an. Weitere wurden
nicht angefordert.
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Prifungen anderer Stellen haben nach den uns gegebenen Auskinften im Berichtsjahr nicht
stattgefunden.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprift, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei un-
serer Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende
Vorstellung von der Lage des Betriebes vermittelt. Die Prufung des Lageberichts hat sich auch
darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes be-
achtet worden sind.

Der Prifung der OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfihrung und der Darstellung der wirtschaftli-
chen Verhaltnisse haben wir den vom Institut der Wirtschaftsprifer veréffentlichten Fragenka-
talog zur Prifung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zugrunde gelegt.

Die Prufung haben wir im April 2025 in unseren Buroraumen durchgefiihrt. Fir den Datenaus-
tausch wurden elektronische Formen genutzt. Die fur die Prufung erforderlichen Unterlagen und
Nachweise standen uns zur Verfigung. Erbetene Auskiinfte wurden uns von der Betriebsleitung
und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Die Betriebsleitung hat uns die berufsubliche Vollstandigkeitserklarung zum Jahresabschluss
abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.
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IV. Feststellungen und Erlduterungen zur Rechnungslequng

1. Ordnungsmaéafigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchfihrung und weitere gepriifte Unterlagen

1.1.1. Rechnungswesen

Nach unseren Feststellungen sind die Geschaftsvorfalle vollstdndig und richtig aufgezeichnet.
Das Belegwesen ist geordnet und Ubersichtlich, die Konten sind ordnungsgeman gefuhrt. Der
vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das ins-
gesamt den Grundsatzen ordnungsmafiger Buchfiihrung entspricht.

Die LIL nutzt fir den Bereich der Finanzbuchhaltung die Dienste des Kommunalen Rechenzent-
rums Minden-Ravensberg/Lippe. Hierbei wird DATEV-Software in der Version kommunal pro
eingesetzt. Testate zur Ordnungsmaligkeit der eingesetzten Software lagen vor.

Bei unserer Prifung ergaben sich keine Anhaltspunkte daflr, dass die eingesetzten Verarbei-

tungsprogramme die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewahrleisten.

1.1.2. Wirtschaftsplan

Der von der Betriebsleitung aufgestellte und vom Rat der Gemeinde Leopoldshéhe am 15. Juni
2023 beschlossene Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermoégensplan sowie Stellenlbersicht) fir
das Jahr 2023 entspricht den Vorschriften der EigVO NRW.

Der Erfolgsplan sah einen Jahresfehlbetrag von 136 T€ vor. Der im Geschaftsjahr erwirtschaf-
tete Jahresfehlbetrag belief sich auf 83 T€. Die Ergebnisverbesserung um 53 T€ resultierte bei
geringeren Umsatzerlésen (- 7 T€) und héheren sonstigen Aufwendungen (+ 12 T€) vor allem
aus geringeren Aufwendungen aus Bestandsveranderungen (- 26 T€).

Der Vermogensplan sah Investitionen in Hohe von 50 T€ vor. Investiert wurde bei einem Miet-
objekt in Einrichtungsgegenstande in H6he von 1 T€.
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1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde ordnungsgemal aus der
Buchflihrung und den weiteren gepriften Unterlagen abgeleitet. Die flir grolte Kapitalgesell-
schaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschliellich des Stetig-
keitsgrundsatzes wurden beachtet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung und die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind im Anhang vollstandig
gemacht.

1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage Il) entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet. Er steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss und den bei der Priifung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zu-
treffende Vorstellung von der Lage des Betriebes.

Unsere Prifung hat zu dem Ergebnis gefiihrt, dass die Chancen und Risiken der zuklnftigen
Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt werden. Die Angaben nach § 25 EigvVO NRW
sind vollstandig und zutreffend.

Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung sind im Lagebericht zutref-

fend dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollstandig und zu-
treffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen
Vorschriften und vermittelt insgesamt ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage der LIL.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Anhang dargestellt sind, betreffen Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren, sie sind gegenuber dem

Vorjahr unverandert geblieben.

Sachverhaltsgestaltende MalRnahmen mit wesentlicher Auswirkung auf den Jahresabschluss
haben wir bei unserer Prifung nicht festgestellt.

Die Aufstellungsfristen geman § 26 EigVO NRW wurden nicht eingehalten.
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3. Wirtschaftliche Verhéltnisse
3.1. Vermdgens- und Finanzlage
Ver-
31.12.2023 31.12.2022 anderung
I€ % T€ % T€
Aktivseite
Sachanlagen =
langfristiges Vermaogen 2.145 28 2.158 26 13
Vorrate 5.297 70 5.562 67 265
kurzfristige Forderungen gegen Fremde 6 - 10 - 4
flissige Mittel 175 2 568 7 393
kurzfristiges Vermdgen 5.478 72 6.140 74 662
Gesamtvermogen 7.623 100 8.298 100 675
Passivseite
Eigenkapital 3.067 40 3.150 38 83
langfristige Darlehen Gemeinde 3.750 49 3.750 45 -
langfristiges Kapital 6.817 89 6.900 83 83
kurzfristige Verbindlichkeiten gegentiber
- Fremden 762 10 1.126 14 364
- der Gemeinde 44 1 272 3 228
kurzfristiges Kapital 806 11 1.398 17 592
Gesamtkapital 7.623 100 8.298 100 675

Fur die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen
Grundsatzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal war auf der Vermdgens-
seite die Dauer der Gebundenheit an den Betrieb, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfug-
barkeit. Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gegeniber der Gemeinde Leopolds-
hdhe und deren Eigenbetriebe haben wir saldiert. Das Jahresergebnis haben wir entsprechend
dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung dem Eigenkapital zugeordnet.

Die so bereinigte Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 675 T€.
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Die Buchwerte der Sachanlagen verringerten sich um 13 T€. Den Investitionen von 1 T€ stan-
den Abschreibungen in Hohe von 14 T€ gegenliber.

Die Veranderung der Vorrate resultierte aus dem Verkauf eines Grundstiickes (- 406 T€) und
aus Abgangsbuchungen flr Vorjahre (- 68 T€) sowie dem Zugang von Verwaltungs- und Er-
schlieBungskosten (+ 209 T€).

Die Entwicklung des Bestandes an flissigen Mitteln erlautern wir in der nachfolgenden Kapital-
flussrechnung.

Der Rickgang des Eigenkapitals betraf den Jahresfehlbetrag 2023, der nach dem Vorschlag
der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Die Eigenkapitalquote erhdhte
sich in Auswirkung der gesunkenen bereinigten Bilanzsumme um zwei Prozentpunkte auf 40 %.

Die langfristigen Darlehen wurden flir das Bau-Projekt "Brunsheide" von der Gemeinde aufge-
nommen.

Die Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenuber Fremden war im Wesentlichen auf
geringere erhaltene Anzahlungen (- 175 T€) fur ErschlieBungskosten der Baugebiete und riick-
laufigen Rickstellungen (- 116 T€), vornehmlich flr Vermarktungskosten, zurtickzufiihren.

Die als Saldo ausgewiesenen kurzfristigen Verbindlichkeiten gegentber der Gemeinde und an-
deren Eigenbetrieben entwickelten sich wie folgt:

Ver-
31.12.2023  31.12.2022  &nderung*

I€ I€ I€
Verbindlichkeiten 53 272 - 219
Forderungen - 9 - - 9
+ 44 + 272 - 228

Die Verbindlichkeiten waren im Vergleich zum Vorjahr durch geringere Personalkostenerstat-
tungen (- 203 T€) gegenuber dem Kernhaushalt entlastet.
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Die finanzwirtschaftlichen Vorgange des Berichtsjahres stellen sich als Veranderung der als Fi-
nanzmittelfonds bezeichneten flissigen Mittel in einer Kapitalflussrechnung gemal DRS 21 bei
indirekter Ermittlung des Cash-Flows aus der laufenden Geschéaftstatigkeit wie folgt dar:

2023 2022

T€ 1€
1. Jahresfehlbetrag / Jahresiiberschuss - 83 + a7
2. Abschreibungen auf Gegenstande des Anlagevermogens + 14 + 15
3. Veranderung der Ruckstellungen - 116 - 128
4. Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermdégen - - 36
5. Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie sonstiger Aktiva, die nicht der Investi-
tions- oder Finanzierungstatigkeit zuzuordnen sind + 260 - 1.489
6. Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie sonstiger Passiva, die nicht der Investi-
tions- oder Finanzierungstatigkeit zuzuordnen sind - 467 + 1.777
7. Zinsaufwendungen/Zinsertrage - 6 - 23
8. Cash-Flow aus der laufenden Geschiftstatigkeit
(Summe 1.-7.) - 398 + 163
9. Einzahlung aus Abgangen von Gegenstande des
Sachanlagevermogens -+ 70
10. Auszahlungen fir Investitionen in das Sachanlage-
vermaogens - 1 - 10
11. erhaltene Zinsen + 24 + 24
12. Cash-Flow aus der Investitionstatigkeit (Summe 9. - 11.) + 23 + 84
13. Auszahlung aus der Tilgung von Darlehen - - 26
14. gezahlte Zinsen - 18 - 1
15. Cash-Flow aus der Finanzierungstatigkeit (Summe 13. - 14.) - 18 - 27
16. Zahlungswirksame Veranderung der Finanzmittelfonds - 393 + 220
17. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode + 568 + 348
18. Finanzmittelfonds am Ende der Periode + 175 + 568

Die Mittelabfllisse der laufenden Geschaftstatigkeit (398 T€) sowie die Auszahlungen fir die
Finanzierungstatigkeit (18 T€) konnten nicht aus den Mittelzufliissen der Investitionstatigkeit
(23 T€) gedeckt werden. Der Finanzmittelbestand sank um 393 T€ auf 175 T€.



12 DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN

3.2. Ertragslage

Ver-
2023 2022 anderung*
T€ T€ 1€
Umsatzerlose 481 82 + 399
Bestandverminderung - 380 + 107 - 487
sonstige betriebliche Ertrage 2 38 - 36
Betriebsleistung 103 227 - 124
Aufwendungen fir bezogene Leistungen 31 49 + 18
Abschreibungen 14 15 + 1
Personalkostenerstattungen 123 105 - 18
sonstige Aufwendungen 24 34 -
Aufwendungen fur die Betriebsleistung 192 203 + 11
Betriebsergebnis - 89 + 24 - 113
Finanzergebnis + 6 + 23 - 17
Jahresfehlbetrag / Jahresuberschuss - 83 + 47 - 130

Die LIL musste im Geschaftsjahr 2023 einen Jahresfehlbetrag von 83 T€ (i.V. Jahresiberschuss
von 47 T€) hinnehmen.

Die Betriebsleistung sank auf 103 T€. Bei gestiegenen Erlésen aus Grundstiicksverkaufen
(405 T€, i.V. 0 T€) verringerte sich der Bestand verkaufsfahiger Grundstlicke im Vergleich zum
Vorjahr. Die in den Umsatzerlésen ausgewiesenen Betrage aus Miet- und Pachteinnahmen so-
wie Nebenkostenerstattungen lagen mit 76 T€ auf Vorjahresniveau.

Die Personalkostenerstattungen erhéhten sich bei tariflichen Steigerungen in Auswirkung der
Entwicklung der Personalrtickstellungen. Das der LIL zugeordnete anteilige Personal hat sich
gegeniber dem Vorjahr von acht auf elf Personen erhéht.




DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN 13

V. Feststellungen gemal § 53 HGrG

Bei unserer Prifung haben wir gemaR § 103 GO NRW in entsprechender Anwendung von § 53
Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch gepriift, ob die Geschafte
ordnungsgeman, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung mit den einschla-
gigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung gefuhrt wor-
den sind.

Die entsprechenden Prifungsfeststellungen enthalt der berufsrechtlich verbindliche und diesem
Prifungsbericht als Anlage VI beigefugte Fragenkatalog zur Prifung nach § 53 HGrG (IDW PS
720). Uber die dort getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Priifung keine weiteren Bean-
standungen ergeben, die nach unserer Auffassung fur die Beurteilung der OrdnungsmaRigkeit
der Geschaftsfihrung von Bedeutung sind.
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VI. Wiedergabe des Bestatigungsvermerks

“An die eigenbetriebsahnliche Einrichtung Leopoldshdher Immobilien- und Liegenschaftsver-
waltung (LIL), Leopoldshéhe

Vermerk liber die Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung Leopoldshéher Immo-
bilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL), Leopoldshéhe, — bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung fir das Wirtschaftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschliel3lich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden — geprift. Dartber hinaus haben wir den Lagebericht der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung Leopoldshoher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung
(LIL) far das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

o entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den ein-
schlagigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Buchfihrung ein
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermodgens- und Finanzlage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage fur
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

o vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlagigen gemeinde-
rechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmalfigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefuhrt hat.

Grundlage flr die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsmaliger Abschlussprifung durchgefihrt. Unsere Verantwortung nach die-
sen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprufers fur die
Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts” unseres Bestatigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung unabhéngig in Uber-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen
erflllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiir den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m.
den einschlagigen Vorschriften der GO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und
daflir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger
Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich flr die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deut-
schen Grundsatzen ordnungsmafiger Buchflihrung als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu erméglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-
maogensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich,
die Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur Fortfliihrung der Unternehmenstatigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Darliber hinaus
sind sie dafur verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
fuhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.

Auflerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den
einschlagigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht
und die Chancen und Risiken der zuklnftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die Vorkehrungen und MalRnahmen (Systeme), die sie
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit
den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen i.V.m. den einschlagigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-
Westfalen zu ermoglichen und um ausreichende geeignete Nachweise flr die Aussagen im La-
gebericht erbringen zu kdnnen.

Verantwortung des Abschlussprifers flr die Prifung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist,, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m.
den einschlagigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht beinhaltet.



16 DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal} an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgefiihrte
Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kbnnen aus
dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernunftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prifung Uben wir pflichtgemaRes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dariiber hinaus

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen und Irrtiimern, pla-
nen und flhren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prufungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Pru-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist héher als das Risiko, das aus Irr-
timern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da do-
lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandig-
keiten, irrefihrende Darstellungen bzw. das Aulierkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten kénnen.

o gewinnen wir ein Verstandnis von dem fiir die Priifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den fiir die Priifung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und MalRnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
standen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung abzugeben.

o beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

o ziehen wir Schlussfolgerungen lber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Unterneh-
menstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur Fort-
fuhrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk
auf die dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prifungsnachweise. Zukinftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fiihren, dass die eigenbetriebsahnliche
Einrichtung ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfihren kann.

o beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schliellich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schéaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnis-
sen entsprechendes Bild der Vermbgens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsahn-
lichen Einrichtung vermittelt,

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsahnli-
chen Einrichtung.
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o fuhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenstandiges Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass kiinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschliellich
etwaiger bedeutsamer Mangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Prifung
feststellen.”

Bielefeld, den 25. April 2025

DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla Heidbrink
Wirtschaftsprtfer Wirtschaftsprtfer
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VIl. Unterzeichnung des Prifungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Grundsatzen ordnungsmafiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen (IDW PS

450 n.F. (10.2021)).

Bielefeld, den 25. April 2025

OV DR. ROHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH
,6‘7?{;}‘5‘& ) Wirtschaftsprifungsgesellschaft
& Q@ . a2 Steuerberatungsgesellschaft
_y{j: i W AY
o 'O
Jaxr g G 15 Dokument Dokument
3| 2 unterschrieben unterschrieben
2da von: Stephan-Ulrich von: Marc Heidbrink

A Cebulla E E

Cebulla Heidbrink
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer


Martina Palussek
RS Siegel
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ANLAGEN



Anlage 1/1

66¢'8 G8'ZVSCEY' L

0 00°0€8

118y €9'L6C 6YE Y

4 19'v9Z°C

€20y 20'0Z1°€08°€

S6 88'zz8’le

169 90'780°22S

LEE 98'G8¢’Sle

1% 9€'Ge1'290°€

VA4 86'€€1°€8-

9v6 8.'8Y2'266

86/ 96°020°852

0ov’L 00°000°00%"L
51 E E

ceocel’le €cocel’le
puejs puejls

ugjsodsbunzuaibgesbunuyoay 'q

us)IeXUDIIPUIgIaA 8Blsuos Y
uagalaquabig uasepue pun aygyspjodos
apurBWa9) Jap Joqnuabab usyeqyol|pulgIan

usbunjsie pun usbuniagal] sne uslaNYOI|PUIGIaA
usbunjjeisag jne usbunjyezuy sus)eyls

- a®

USINUDIPUIGISA

uabun|@ys)ony abisuos

uabun|jaysyony

S|UqobIssaIyer ‘Al
BeIJoAuuUIMaD |||

abepjony sulewab)e
usbeppny Il

[ENCAENWWES |

[endexuabig

v

6628 G8'C¥S'CE9L

orl'9 ¥1'281°/8¥'S

896 zEe'eTESLL

14 6220811 G6'v08°)

0 6.'629'8

9 GG'/9EY

298 €1'260°262°S

6S1°C LL'09€'SYL e

4 00'8S1°C

ol 00°/2L'6

JAANA LL'GL0PELT
51 5 E}

ceocelle €cocelle
pueils puelg

usiniiisupipaly 19q usqeuing ||

oapuejsuababsuabowiay abyysuos ¢

uagaljequablg usiepue
pun ayoyspjodos] apulswas) aip uabab usbunispioq g
uabunsia] pun usbuniayel] sne usbuniepio4 |

SpuejsuababsuabolIg/\ 8blSUOS pun uabuniapioy ‘||
uabunysio] abipsjun ‘essiubnazig abiuaun
SJellopn |

usbowiaAne|wn g

Bunjpeissnesyeyoses) pun -sqaljeg ‘usbejuy alepue ¢
usuIyosely pun usbejuy ayosiuyos] °Z

ua)oNISpuUNIS) Uspwal) Jne usineg Jap yol|galyosule

usjneg pun ajyosy ayole|Bsyonispunib ‘eyomspunis ‘|

usbejueyoes

uabowianabeuy Yy

9]10SAlssed

(17) BunjEmIsASjeosuabal] pun -Usl|iqowwW] Joyoyspjodoa |

18p

€202 Jaquiaza(] " ¢ wnz Zue|ig

8110SAINY



10.

11.

Gewinn- und Verlustrechnung

fur die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023

der

Leopoldshoher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)

Umsatzerlose

Verminderung des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

sonstige betriebliche Ertrage

Gesamtleistung

Materialaufwand

Aufwendungen flr bezogene Leistungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermogens-
gegenstande des Anlagevermogens und Sachanlagen

sonstige betriebliche Aufwendungen
sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage
Zinsen und ahnliche Aufwendungen
Ergebnis nach Steuern

sonstige Steuern

Jahresergebnis

Anlage 1/2

2023 2022
€ T€
481.482,55 82
-380.021,12 107

1.516,00 38
102.977,43 227
-30.759,83 -49
-14.391,22 -15

-141.922,88 -132
23.836,68 24
-17.500,00 -1
-77.759,82 54
-5.374,16 -7
-83.133,98 47
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ANHANG

zum

31. Dezember 2023

Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung
Kirchweg 1

33818 Leopoldshdhe
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Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Leopoldshdéher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL) wird als eigenbetriebséhnliche
Einrichtung im Sinne des § 1 der Eigenbetriebsverordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (EigvO
NW) gefuhrt.

Der Anhang gemaR § 24 der EigvVO NW ist Teil des Jahresabschlusses und enthalt Pflichtangaben
nach 8§ 284, 285 HGB.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend § 21 EigvO NW unter sinngeméaRer
Anwendung der Vorschriften fur den Jahresabschluss der groRen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch

des Handelsgesetzbuchs aufgestellt worden.
Fur die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewahit.

Der Jahresabschluss wurde unter dem Gesichtspunkt der Fortfihrung der Betriebstatigkeit aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsqrundséatze

Die Bilanz enthalt sdmtliche Vermdgensgegenstande, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.
Die Bewertung erfolgt unter dem Grundsatz der Fortfilhrung der Unternehmertétigkeit. Die jeweiligen
Bilanzansatze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Bilanzierungshilfen

wurden im Geschaftsjahr nicht in Anspruch genommen.

Die Wirtschaftsgiter des Sachanlagevermdgens wurden mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten aktiviert und um die planméaRige Abschreibung vermindert. Die Mietobjekte werden
mit 1,5 % jahrlich abgeschrieben. Das Pachtobjekt Cafe 104 ,Kirchweg 2“ wird mit 2 % und die Garage
beim Objekt ,WaldstraBe 15“ mit 3,33 % jeweils jahrlich abgeschrieben. Die Betriebs- und
Geschéftsausstattung wird entsprechend den Nutzungsdauern in den amtlichen AfA-Tabellen linear

abgeschrieben.

Die am Bilanzstichtag vorhandenen Vorrate wurden entsprechend ihres ErschlieBungsstandes

aufgeteilt und mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermogensgegestande wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Der Ansatz der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.



LEOPOIL DS
- . Tnaananer H HE
Immobilien- und Liegenschaftsverw. o oo
Kirchweg 1
33818 Leopoldshdhe Blatt 2

Das Stammkapital entspricht dem in § 11 Betriebssatzung festgesetzten Betrag.

Unter den sonstigen Ruckstellungen wurde mdoglichen Einzelrisiken angemessen und ausreichend

Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgt zum notwendigen Erfullungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfillungsbetrag passiviert.

Beim Jahresabschluss sind die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

grundsatzlich unverandert angewendet worden.

Angaben zur Bilanz
Aktivseite
Anlagevermdégen

Die Entwicklung des Anlagevermdgens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel, der dem Anhang als

Anlage 1 beigeflgt ist.

Umlaufvermégen

Die am Bilanzstichtag vorhandenen Vorrate wurden entsprechend ihres ErschlieBungsstandes

aufgeteilt und mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande setzen sich wie folgt zusammen:

Stand Stand
31.12.2023 31.12.2022 Veranderung
€ € €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.367,55 6.084,25 -1.716,70
Forderung an die Gemeinde / Eigenbetriebe 8.629,79 0,00 8.629,79
sonstige Vermdégensgegenstande 1.804,95 4.142,56 -2.337,61

14.802.29 10.226.81 4.575,48

Samtliche Forderungen haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.
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2.

Passivseite

Das Eigenkapital hat sich insgesamt im Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt entwickelt:

Stand zum Stand zum
31.12.2023 31.12.2022 Verénderung
€ € € %
Stammkapital 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00
allgemeine Riicklage 758.020,56 758.020,56 0,00 0,00
Gewinnvortrag 992.248,78 945.589,83 46.658,95 4,93
Jahresergebnis -83.133,98 46.658,95 -129.792,93 -278,17
3.067.135,36 3.150.269,34 -83.133,98 -2,6

Der Ausweis des Stammkapitals erfolgte unverandert.

Die Riucklage hat sich nicht verandert.

Der Rat der Gemeinde Leopoldshéhe hat entsprechend Beschluss vom 14.12.2023 den
Jahresabschluss 2022 festgestellt und beschlossen den Jahresiiberschuss von € 46.658,95 auf neue
Rechnung vorzutragen.

Die sonstigen Ruckstellungen haben sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

Stand zum Stand zum

Art der Ruckstellung: 31.12.2022 Inanspruchnahme Auflésung Zufuhrung 31.12.2023
€ € € € €

Urlaub und Uberstunden 6.454,42 6.454,42 0,00 7.630,53 7.630,53
Prifung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
sonstige Ubrige Rickstellungen 1.363,00 0,00 1.363,00 1.297,00 1.297,00
Anschaffungsnebenkosten des
Umlaufvermogens 318.374,10 20.576,41 96.439,36 0,00 201.358,33

331.191,52 32.030,83 97.802,36 __13.927,53 215.285,86
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Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel:

davon mit einer

Restlaufzeit von
Gesamtbe- Gesamtbe-
trag zum bis zu 1bis 5 mehr als 5 trag zum

31.12.2023 1 Jahr Jahre Jahre 31.12.2022
erhaltenen Anzahlungen 522.084,06 522.084,06 0,00 0,00 696.956,88
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leis-
tungen 21.822,88 21.822,88 0,00 0,00 95.465,19
Verbindlichkeiten
gegenuber der
Gemeinde
Leopoldshohe/ anderen
Eigenbetrieben 3.803.120,02 53.120,02 3.750.000,00 0,00 4.022.550,79
sonstige Verbindlichkei-
ten 2.264,67 2.264,67 0,00 0,00 1.608,81

4.349.291,63 599.291.63 3.750.000,00 0,00 4.816.581,67

IV.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlose

Aufgliederung der Umsatzerldse

Stand Stand
31.12.2023 31.12.2022 Verénderung
€ € €
Erlése aus Grundstiicksverkaufen 405.000,00 0,00 405.000,00
Mieteinnahmen 49.188,59 52.399,58 -3.210,99
Nebenkosten 22.666,33 24.756,99 -2.090,66
Pachteinnahmen 4.627,63 4.419,75 207,88
481.482,55 81.576.32 399.906.23

Die Immobilienverkéaufe stellen sich wie folgt dar:

Stand Stand
31.12.2023 31.12.2022 Verénderung
Erl6se aus Grundstiicksverkaufen 405.000,00 0,00 405.000,00
Bestandsveranderung der Grundstiicke -380.021,12 -106.580,19 -486.601,31

Unter(-)/Uberdeckung 24.978,88 -106.580,19
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2. Personalaufwand

Der Ausweis des Personalaufwandes fur die bei der LIL beschéaftigten Mitarbeiter erfolgt weiterhin im

Kernhaushalt der Gemeinde Leopoldshéhe. Die Personalaufwandserstattungen fur die Mitarbeiter

werden im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

3.  Weitere Angaben

Weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht erforderlich.

V. Sonstige Angaben

Der Betriebsleitung gehdren im Wirtschaftsjahr 2023 Frau Karin Glockner (kaufmé&nnische

Betriebsleiterin) und Herr Dirk Puchert-Bldbaum (technischer Betriebsleiter) an. Bei der Betriebsleitung
handelt es sich um Mitarbeiter der Gemeinde Leopoldshéhe, die zeitanteilig Herr Dirk Puchert-Blébaum
10% und Frau Gléckner 15%; fur die LIL arbeiten. Die anteiligen Personalkosten werden zwischen der
Gemeinde Leopoldshéhe und der LIL verrechnet. Diese Personalkostenerstattungen belaufen sich im
Wirtschaftsjahr 2023 auf 4.905,00 € fir Frau Karin Glockner und auf 4.584,39 € fur Herrn
Puchert-Blobaum. Dariiber hinaus wird keine Vergltung fur die Téatigkeit als Betriebsleiter gewahlt.

An den Sitzungen des Betriebsausschusses haben 2023 die in der nachstehenden Tabelle
aufgefuhrten Mitglieder teilgenommen. Eine Aufwandsentschadigung fur die Tatigkeit als
Ausschussmitglied oder Ausschussvorsitzender sowie Leistungen gem. § 285 Nr. 9 b und ¢ HGB
wurden nicht gewahrt. Fur die jeweiligen Ausschusssitzungen werden Sitzungsgelder gezahlt. Die
nachfolgenden Angaben werden auf der Grundlage von § 24 Abs. 1 EigVO in Verbindung mit § 285 Nr.

9 aund 10 HGB gemacht.

Dem Betriebsausschuss gehdrten folgende Herren als ordentliche Mitglieder an:

Herr Maic Banze (Ausschussvorsitzender)

Herr Dennnis Jorczick (stv. Ausschussvorsitzender)

Herr Glnter Dove

Herr Till Kortekamp

Herr Bernd Hoffmann

Herr Hartmut Thimm

Herr Jorg Biker

Herr Ulrich Domke

Herr Klaus Fiedler

Frau Claudia Birkmann

Herr Jan Schwarzenberger

Frau Anna-Lena Weiss

Herr Ulrich Lasar

Herr Ulrich Meier zu Evenhausen
Graf Hermann von der Schulenburg

Finanzbeamter

Metallbauer

Rentner

Vertriebsmitarbeiter

Dipl.-Ingenieur

Oberstudienrat i.R.

Rentner

Dipl.-Verwaltungswirt

Rentner

Geschaftsfiihrende Gesellschafterin
Dipl.-Kaufmann

Studentin

Dipl.-Ingenieur

Landwirt

selbst. Dipl.-Kaufmann und Landwirt
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Herr Jurgen Hachmeister Technischer Betriebsinspektor i.R.

VI.

VII.

Die Zahlung der Sitzungsgelder fur die Mitglieder des Betriebsausschusses wurde von der Gemeinde
vorgenommen und gelten mit der Verwaltungskostenpauschale als abgegolten.

Haftungsverhaltnisse, die nach § 251 HGB anzugeben waren, liegen nicht vor.

Fur die Abschlussprifung des Wirtschaftsjahres 2023 wurde eine Rickstellung in Hdhe von
5.000,00 € gebildet.

Nachtragsbericht

Nach unseren Einschatzungen und basierend auf ersten Auswirkungen wird das Jahresergebnis 2024
der Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung voraussichtlich von den bisherigen Plannungen
abweichen. Insbesondere im Projekt Brunsheide Sud-Ost sind deutliche Abweichungen zu erwarten.

Im Jahr 2022 wurden durch die Gemeinde wesentliche Planungsgrundlagen fiir die LIL vorbereitet und
beschlossen. Auf Basis des stédtebaulichen Wettbewerbs entstand eine umfassende und detaillierte
Rahmenplanung, die einen weiteren wichtigen Meilenstein fur die Entwicklung des Baugebiets
Brunsheide Sud-Ost darstellt. Im Jahr 2023 wurden in diesem Zusammenhang ausschliefilich
projektbezogene Beratungs-, Betreuungs-, Architekten- und Ingenieurleistungen beauftragt. Zudem
wurde ein Zuschuss der KFW-Bank in Hohe von € 80.704,50 fir das integrierte energetische
Quartierskonzept (IEQK) verbucht.

Weitere Ereignisse von besondere Bedeutung nach dem Abschluss des Geschéftsjahres 2023 sind
nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlagt vor, den Jahresfehlbetrag 2023 von 83.133,98 € auf neue Rechnung

vorzutragen.

Unterschrift der Betriebsleitung

Leopoldshéhe, 23.04.2025

Karin Glockner Dirk Puchert-Bl6baum
(kaufm. Betriebsleiterin) (techn. Betriebsleiter)
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2.1

Lagebericht
fur das Wirtschaftsjahr 2023

Betriebszweck und allgemeine Entwicklungen

Die Leopoldshoher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL) ist eine eigenbetriebsdhnliche
Einrichtung der Gemeinde Leopoldshdhe. Der Betriebszweck ist in 8 1 der Betriebssatzung der
Gemeinde Leopoldshdéhe fir die Verwaltung gemeindlicher Immobilien und Grundstiicke vom
16.12.2009 in der aktuellen Fassung von 21. Februar 2019 beschrieben und beinhaltet die Verwaltung
und Bewirtschaftung der gemeindlichen Wohngebaude und der gemischt genutzten Gebaude, den An-
und Verkauf sowie ErschlieBung von Grundstiicken und die Foérderung bzw. Sicherung okologischer
und 6konomischer Anforderungen an den Wohnungs- und Gewerbebau.

Die Gemeinde liegt an der Grenze zum ost-westfilischen Oberzentrum Bielefeld. Die
Entwicklungsmadglichkeiten werden positiv eingeschétzt, was auch die statistischen Erwartungen durch
IT.NRW widerspiegelt. Es besteht ein Bedarf an Wohnraum und Baugrundstticken, der auch in Zukunft

anhalten wird.

Darstellung des Geschaftsverlaufs

Umsetzung der Ziele

Verwaltung und Bewirtschaftung eigener Wohngebaude und gemischt genutzter Gebaude

Die LIL verwaltete im Jahr 2023 insgesamt sechs Objekte mit 10 Wohnungen, einer gewerblichen
Einheit (Café 104, ehemals Cafe-Orange) und einer sonstigen Einheit (DRK-Ra&ume). Im
Wohngebédude der Feuerwache gibt es seit 2016 eine neue Heizungsanlage im Rahmen eines
Energie-Contractings. Die Mieterldse sowie die Aufwendungen fur bezogene Leistungen wichen im

Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich voneinander ab.

Ankéaufe

Im Berichtsjahr 2023 wurden keine weiteren Grundstiicke angekauft. Fir das Marktplatzhause "Café
104" hat man einen Unterbauflaschenkiihler angeschafft.

Fur das Baugebiet Brunsheide entstanden nach dem Erwerb von Grundstiicken Planungskosten in

Hohe von € 208.481,14. Diese setzen sich aus Beratungs- und Architektenhonoraren zusammen.

Erbbaurecht

Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Erbbaurechtsvertrage abgeschlossen.
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2.2

2.3

Verkaufe im Rahmen der gemeindlichen Boden- und Siedlungspolitik

Im Baugebiet BachstralBe sowie am Gieselmannkreisel wurden séamtliche Wohnbaugrundstiicke in

Vorjahren verauRert. Die ErschlieBung in beiden Gebieten ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Endausbau wird voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2025 erfolgen.

Finanzen

Entwicklung der Darlehensaufnahme

Zum 31.12.2023 bestanden keine Verbindlichkeiten

gegenuber

Kreditinstituten.  Zur

Anschubfinanzierung des Baugebietes ,Am Gieselmannkreisel”, BachstraBe, Brunsheide sowie fir

Baugebiet Bauhof und Gewerbeflache ,Asemissen” sowie zur Abdeckung von Liquiditdtsengpéssen

wurde in den Vorjahren interne Darlehen von € 3.750.000,00 beim Kernhaushalt aufgenommen.

Entwicklung der Zinsen / Tilgung

2022

€

Zinsen 539,74
Tilgung 26.117,52

Bilanzergebnis

Fur das Wirtschaftsjahr 2023 wurde ein Jahresfehlbetrag in Hohe von € 83.133,98 erzielt. Die
Betriebsleitung war bei der Erstellung des Wirtschaftsplans noch von einem Jahresfehlbetrag in Hohe

von € 135.500 ausgegangen. Durch die Auflosung von Ruckstellungen fur die Baugebiete WaldstralRe

und Grabestral’e konnte das Jahresergebnis damit um € 96.439,36 verbessert werden. Die Auflésung

dieser Rickstellungen war moglich, da die betreffenden Baugebiete inszwischen abgeschlossen sind.

Erfolgsplan Plan Ist Differenz

Umsatzerlose 488.800,00 481.482,55 -7.317,45
Bestandsveranderung - 406.000,00 -380.021,12 25.978,88
sonstige betriebliche Ertrége 300,00 1.516,00 1.216,00
Auwand fir RHB und bezogene Waren - 50,00 9,60 59,60
Aufwand f. bezogene Leistungen - 67.500,00 -30.769,43 36.730,57
AfA des Anlagevermdgens - 16.000,00 -14.391,22 1.608,78
Sonstige betrieb. Aufwend. - 129.450,00 -141.922,88 -12.472,88
Sonstige Zinsen u. &hnl. Ertrége 23.000,00 23.836,68 836,68
Zinsen u. dhnl. Aufwendungen - 20.000,00 -17.500,00 2.500,00
Ergebnis nach Steuern - 126.900,00 -77.759,82 49.140,18
Sonstige Steuern - 8.700,00 -5.374,16 3.325,84
Jahresuberschuss /-Jahresfehlbetrag - 135.600,00 -83.133,98 52.466,02

Durch den Verkauf einer Gewerbeflache konnte ein Erldés in Hohe von € 405.000,00 erzielt werden.

Die weiteren Umsatzerlosen resultieren aus Mieteinnahmen, Mietnebenkosten und Pachteinnahmen.
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2.4

Die Bestandsveranderung ist im Wesentlichen auf den Verkauf der genannten Gewerbeflache sowie
auf die Buchung von Abgangen bereits in Vorjahren verauBerten Grundstiicke zuriickzufiihren. Die
Einsparungen bei den Aufwendungen flr bezogene Leistungen resultieren vor allem aus geringeren
Ausgaben im Bereich der Unterhaltung der Mietobjekte. Der Planansatz fur die Abschreibungen
entsprach dem tatséchlichen Aufwand. Eine Verénderung bei den sonstigen betrieblichen

Aufwendungen ergab sich durch gestiegene Aufwendungen fur anteilig beschéaftigtes Personal.

Eigenkapitalquote

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betragt zum 31.12.2023 40,18%.

Die Finanzlage lasst sich mittels Kapitalflussrechnung wie folgt darstellen:

2023 2022

T€ T€

Cash-Flow aus laufender Geschaftstatigkeit -398 163

Cash-Flow aus laufender Investitionstatigkeit 23 84
Cash-Flow aus laufender Finanzierungstatigkeit -18 -27
Veranderung des Finanzmittelfonds -393 220
Finazmittelfonds am Anfang der Periode 568 348
Bestand der liguiden Mittel zum 31.Dezember 175 568

Personaleinsatz

Im Wirtschaftsjahr 2023 waren 11 Mitarbeiter zeitanteilig beschéaftigt. Dazu gehérte die kaufmannische
Betriebsleiterin und der technische Betriebsleiter sowie zwei Beamte und neun aus dem Angestellten

Bereich.

Chancen und Risiken

Wie in den vergangenen Jahren ist das Interesse an Baugrundstucken in Leopoldshdhe nach wie vor
sehr grof3.

Der Rat der Gemeinde Leopoldshdhe hat bereits vor mehreren Jahren beschlossen, den
Lickenschluss zwischen Leopoldshéhe und Schuckenbaum zu vollziehen und Flachen zur
Weiterfihrung des Baugebietes ,Brunsheide Sud-Ost* erworben. Fir das ,Lebendiges Quartier
Brunsheide" wurde ein stadtebaulicher Wettbewerb durchgefihrt, im Anschluss daran erfolgte die
Rahmenplanung. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgte in mehreren Stufen und wurde in der
Sitzung des Rates am 12.12.2024 mit einer umfassenden Beschlussfassung abgeschlossen (vgl. DS
119/2024 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 08/12 Brunsheide Sid-Ost* im Ortsteil Schuckenbaum;

25. Anderung des Flachennutzungsplanes).
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Bisher entstanden bei der LIL Grunderwerbs-, Planungs- und Finanzierungskosten. Hinzukommen
werden ab dem Jahr 2025 Kosten fir okologische AusgleichsmalRnahmen, fir Vermarktung/
Offentlichkeitsarbeit, Ingenieurhonorare fiir Verkehrsanlagen und Bauvermessung und Honorare fiir
Projektsteuerung.

Grundstiicksverkaufserldse und Foérdermittel werden zeitversetzt in den kommenden Jahren flieBen. Zu
berlicksichtigen ist die Komplexitat des gesamten Vorhabens ,Lebendiges Quartier Brunsheide®, in
dem neben dem Kernhaushalt auch Betriebe der Gemeinde (z.B. Abwasserwerk und Wasserwerk)

involviert sind.

Die LIL verfligt Uber anteilig Beschéaftigte und nutzt dartiber hinaus externe Kompetenzen. So ist es ihr
mdoglich, auch das auBergewdhnliche Baugebiet zu entwickeln und umzusetzen und die damit
verbundenen Chancen zu erkennen und zu nutzen. Zur Risikominimierung erfolgen regelméaRige

Fortschreibungen und Erganzungen von zu erwartenden Kosten- und Finanzierungsplanungen.

Es ist zu beachten, dass in kommenden Jahren StraRenendausbauten fir die Baugebiete
"Gieselmannkreisel" und "Bachstralle" zu realisieren sind, deren Beitragsanteile bereits in der
Vergangenheit abgelést wurden und bei denen heute schon gegenlber der damaligen Kalkulation
erkennbare Kostensteigerungen hinsichtlich der Finanzierung durch die LIL einen Risikofaktor
darstellen.

Im Bereich der vermieteten eigenen Objekte herrscht weiterhin eine entspannte Situation. Die
Wohnungen und Objekte sind langfristig vermietet. Der Bedarf an bezahlbaren Mietwohnungen ist nach
wie vor sehr grol3, so dass bei einem eventuellen Mieterwechsel kein langfristiger Leerstand zu
befiirchten ist. Die evangelische reformierte Kirchengemeinde Leopoldshéhe hat ab 2021 das Café

104 als Begegnungsstétte Ubernommen.

Es wird nach wie vor groRer Wert auf eine sorgfaltige Unterhaltung der Gebaude gelegt.

Durch die fortlaufend gefihrte Liquiditatsplanung wird sichergestellt, dass die jederzeitige
Zahlungsfahigkeit der LIL gewéhrleistet ist. Sie wird permanent an aktuelle Anderungen angepasst und
dient als Basis flr die Geldmitteldisposition. Soweit im Forderungsbereich Ausfalls- und Bonitétsrisiken
erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Reduzierung von
Ausfallsrisiken werden Forderungen so weit wie moglich eingezogen, sobald sie fallig sind. Die
Moglichkeit der "konzerninternen" Zwischenfinanzierung wird genutzt. Damit wird die Liquiditat nicht nur
im Laufe eines Jahres, sondern auch fiir die Entwicklungsdauer des "Lebendiges Quartier Brunsheide"
abgesichert.
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Ziel des Finanz- und Risikomanagements der LIL ist die Absicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher
Art. Die Identifikation von verschiedenen benannten Risiken ist durch interne Kontrollen und ggf.
Nachkalkulationen gewéhrleistet. Im Rahmen der quartalsweisen Berichterstattung wird ggf. auf zu
erwartende Risiken eingegangen und auf bestehende Chancen hingewiesen.

Es ist kaum abschéatzbar, wie sich die Herausforderungen aus den Folgen des Krieges in der Ukraine
und aus dem Klimawandel auf die Erstellung und Vermarktung neuer Baugebiete auswirken werden.
Risiken liegen in der Baupreisentwicklung, der Entwicklung des Marktgeschehens im Bausektor und
den finanziellen Moglichkeiten aller Beteiligten.

Chancen liegen in der Besonderheit dieses wertvollen Baugebietes und der damit verbundenen
Fordermittelféahigkeit und dem Wohl und Nutzen, der daraus fur die Gemeinde Leopoldshohe entsteht.

5. Voraussichtliche Entwicklung der "LIL"

Die Realisierung des Lebendigen Quartiers Brunsheide wird die wirtschaftliche Tatigkeit der nachsten
Jahre maRgeblich bestimmen. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass unter Beriicksichtigung von in
folgenden Jahren dafur erzielbarer Verkaufserlése alle damit einhergehenden Verbindlichkeiten
mittelfristig abgeldst werden kénnen.

Der Stral3enendausbau bisheriger Baugebiete wird sich auch an den finanziellen Méglichkeiten der LIL
orientieren missen. Gleiches gilt fir weitere Baugebiete, in die die bisherigen Erfahrungen und
Kompetenzen der LIL einflieRen werden.

Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Héhe von € 360.554,00 aus. Es wird davon

ausgegangen, dass die LIL auch die nachsten Jahre Uber hinreichend eigene finanzielle Mittel verfiigen
wird, um ihre satzungsgemaRen Aufgaben angemessen und wirtschaftlich zu erfillen.

Leopoldshdhe, 23.04.2023

Karin Glockner Dirk Puchert-Blobaum
(kaufm. Betriebsleiterin) (techn. Betriebsleiter)




Anlage zum Lagebericht

Anlage zum Lagebericht
2023

Umweltbelange

Fir die Férderung Energie sparender MalRnahmen im Jahr 2023 wurden 4 Bewertungen aus
dem Punktesystem flir das Baugebiet ,Bachstral’e” abgerechnet. 2 Bauherren haben eine
Forderung in Héhe von 2.000 € erreicht; 2 Bauherren den Hochstférdersatz in Héhe von jeweils
3.500 €.

Forderstufe Statistik 2023

Keine Forderung
Stufe 1 (1.200 €)
Stufe 2 (2.000 €)
Stufe 3 (3.500 €)
Insgesamt

AININ|O|O

Dabei wurde von den Baufamilien in folgende MaRnahmen investiert:

MaRnahme 2022 2023
Anzahl Anzahl

Alternative 1
Energetischer Gebaudezustand

KfW-Effizienzhaus 55 nach gultiger EnEV 4
KfW-Effizienzhaus 40 nach gultiger EnEV -
oder Passivhaus nach PHPP*
Alternative 2 -
EinzelmaBnahmen
1.) Thermische Solarkollektoranlage - -
2.) Einsatz von Erdwarmepumpe - -
3.) Pelletheizung oder Scheitholzvergaserkessel - -
4.) Laftungsanlage mit Warmertckgewinnung - -

NN

* = PassivhausProjektierungsPaket des Passivhausinstitutes
Darmstadt
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BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An die eigenbetriebsahnliche Einrichtung Leopoldshéher Immobilien- und Liegenschaftsverwal-
tung (LIL), Leopoldshéhe

Vermerk liber die Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung Leopoldshdher Immo-
bilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL), Leopoldshdhe, — bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung fir das Wirtschaftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschlieRlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden — geprift. DarGiber hinaus haben wir den Lagebericht der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung Leopoldshdéher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung
(LIL) far das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

o entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den ein-
schlagigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchflihrung ein
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage fur
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

o vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlagigen gemeinde-
rechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmafigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefihrt hat.

Grundlage flr die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsmaliger Abschlussprifung durchgefihrt. Unsere Verantwortung nach die-
sen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fir die
Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts” unseres Bestatigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung unabhéngig in Uber-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen
erflllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiir den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m.
den einschlagigen Vorschriften der GO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und
daflr, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger
Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich flr die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deut-
schen Grundsatzen ordnungsmafiger Buchflihrung als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-
maogensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich,
die Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur Fortflihrung der Unternehmenstatigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Darlber hinaus
sind sie dafur verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
fuhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.

Auflerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den
einschlagigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht
und die Chancen und Risiken der zuklnftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die Vorkehrungen und MalRnahmen (Systeme), die sie
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit
den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen i.V.m. den einschlagigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-
Westfalen zu ermoglichen und um ausreichende geeignete Nachweise flr die Aussagen im La-
gebericht erbringen zu kdnnen.

Verantwortung des Abschlussprifers flr die Prifung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist,, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m.
den einschlagigen gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal} an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgefiihrte
Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kbnnen aus
dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernunftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prifung Uben wir pflichtgemaRes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dariiber hinaus

O

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen und Irrtiimern, pla-
nen und flhren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prufungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Pru-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist héher als das Risiko, das aus Irr-
timern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da do-
lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandig-
keiten, irrefihrende Darstellungen bzw. das Aulierkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten kénnen.

gewinnen wir ein Verstandnis von dem fur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den fiir die Priifung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und MalRnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
standen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen lber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Unterneh-
menstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur Fort-
fuhrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk
auf die dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prifungsnachweise. Zukinftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fiihren, dass die eigenbetriebsahnliche
Einrichtung ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfihren kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schliellich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schéaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnis-
sen entsprechendes Bild der Vermbgens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsahn-
lichen Einrichtung vermittelt,

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsahnli-
chen Einrichtung.
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o fuhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenstandiges Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass kiinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschliellich
etwaiger bedeutsamer Mangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Prifung
feststellen.

Bielefeld, den 25. April 2025
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ERLAUTERUNGEN
ZUR BILANZ SOWIE ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

ERLAUTERUNGEN ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

a) Aktivseite

A. Anlagevermogen

Eine Ubersicht iber die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermdgens ist
dem als Anlage zum Anhang (Anlage 1/3) beigefugten Anlagennachweis zu entnehmen.

Sachanlagen

1. Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten
einschlieBlich der Bauten auf fremden Grundstiicken 2.134.075,11 €
(i.V. 2.146.898,11 €)

Ausgewiesen werden:

31.12.2023 31.12.2022

€ €
Miet- und Pachtimmobilien 508.947,96 521.770,96
Ackerland 588.432,58 588.432,58
Erbpachtgrundstlicke 487.141,07 487.141,07
Ausgleichsflachen 504.454,63 504.454,63
Ubrige 45.098,87 45.098,87

2.134.075,11 2.146.898,11

Zu- und Abgange waren nicht zu verzeichnen.

Bei unveranderter Abschreibungsmethode fielen Abschreibungen von 13 T€ an.
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2. technische Anlagen und Maschinen 9.127,00 €
(i.V. 9.892,00 €)

Ausgewiesen werden die Buchwerte der technischen Anlagen der Miet- und Pachtobjek-
ten.

Zu- und Abgange waren nicht zu verzeichnen.

Bei linearer Abschreibungsmethode fielen Abschreibungen von 1 T€ an.

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 2.158,00 €
(i.V. 1.513,00 €)

Ausgewiesen werden die Buchwerte der Einrichtungsgegenstande des Cafés am Markt-
platz.

Der Zugang in Héhe von 1 T€ betraf den Unterbau des Flaschenkulhlers. Abgange waren
nicht zu verzeichnen.

Bei unveranderter Methode fielen Abschreibungen von 1 T€ an.
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Umlaufvermogen

Vorrate

unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.297.057,13 €
(i.V. 5.561.895,40 €)

Ausgewiesen werden Grundstlicke, die als Bauland, Austauschflache oder zur anderwei-
tigen Verwendung vorgesehen sind. Der Ausweis erfolgt zu Anschaffungskosten ein-
schlieBlich Anschaffungsnebenkosten.

31.12.2023 31.12.2022

€ €
ErschlieRungsgebiete:
Brunsheide 4.038.124,80 3.829.643,66
Gewerbeflache Asemissen 187.259,29 592.480,59
Erweiterung Bauhof / Feuerwache 570.275,31 570.275,31
Bachstralie 283.476,52 283.476,52
Am Plalgraben 65.897,42 133.995,53
Am Gieselmannkreisel 128.707,39 128.707,39
WaldstralRe 23.316,40 23.316,40

5.297.057,13 5.561.895,40

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstidnde

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.367,55 €
(i.V. 6.084,25 €)

Ausgewiesen werden im Wesentlichen Anspriiche aus Mieten und Pachten. Einzelwert-
berichtigungen wurden in Héhe von 8 T€ berticksichtigt.
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Forderungen gegen die Gemeinde Leopoldshohe 8.629.79 €

(iV. 0,00 €)

Der Ausweis betrifft mit 8 T€ im Wesentlichen den Kernhaushalt der Gemeinde.

sonstige Vermogensgegenstande 1.804,95 €

(iV. 4.142,56 €)

Ausgewiesen werden debitorische Kreditoren.

Guthaben bei Kreditinstituten 175.323,32 €
(i.V. 568.087,21 €)

Es handelt sich um Guthaben auf dem Kontokorrentkonto bei der Sparkasse Lemgo.
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b)

Passivseite

Eigenkapital

Stammkapital 1.400.000,00 €
(i.V. 1.400.000,00 €)

Das Stammkapital entspricht § 11 der Betriebssatzung.

Rucklagen

allgemeine Ricklage 758.020,56 €
(i.V. 758.020,56 €)

Der Posten entstammt dem Uberhang von Aktiva abzliglich Passiva in der Eréffnungsbi-
lanz.

Gewinnvortrag 002.248,78 €
(i.V. 945.589,83 €)

Gemal dem Beschluss des Rates der Gemeinde Leopoldshéhe vom 14. Dezember 2022
wurde der Jahresiberschuss des Vorjahres in Héhe von 47 T€ auf neue Rechnung vor-
getragen.

Jahresergebnis - 83.133,98 €
(i.V. 46.658,95 €)

Zu der Entwicklung des Eigenkapitals im Einzelnen sowie zum Ergebnisverwendungsvor-
schlag der Betriebsleitung verweisen wir auf die Ausfiihrungen im Anhang (Anlage 1/3).
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B. Ruckstellungen

sonstige Ruckstellungen 215.285,86 €
(i.V. 331.191,52 €)

Stand Inanspruch- Stand
01.01.2023 nahme Auflésung Zufihrung 31.12.2023
€ € € € €
Vermarktungskosten 318.374,10 20.576,41 96.439,36 0,00 201.358,33
Urlaub und Uberstunden 6.454,42 6.454,42 0,00 7.630,53 7.630,53
Jahresabschlusskosten 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Ubrige 1.363,00 0,00 1.363,00 1.297,00 1.297,00

331.191,52 32.030,83  97.802,36 13.927,53 215.285,86

Fir die Baugebiete wurden fur die zu erwartenden Vermarktungskosten Rickstellungen
gebildet. Die Auflésung betrifft Betrage fir abgeschlossene Baugebiete, welche Uber die
Bestandsveranderungen abgerechnet wurden.

Fir noch nicht genommenen Resturlaub sowie Uberstunden war eine Riickstellung in
ausgewiesener Hohe zu bilden.

Die Ruckstellung fur Jahresabschlusskosten enthalt die Aufwendungen fir die Pflichtpru-
fung.
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C. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 522.084,06 €
(i.V. 696.956,88 €)

Es handelt sich um bereits gezahlte Beitrage der Grundstiickskaufer an die LIL. Die LIL
nimmt in diesen Baugebieten die Erschliellung auf eigene Rechnung vor.

Sie betreffen mit 53 T€ das ErschlieBungsgebiet ,Am Plalkgraben®, mit 277 T€ das Er-
schlielungsgebiet ,Am Gieselmannkreisel“ sowie mit 192 T€ das ErschlieRungsgebiet

,Bachstralle”“.
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 21.822,88 €
(i.V. 95.465,19 €)
31.12.2023 31.12.2022

€ €

DSK GmbH, Bielefeld 11.659,15 29.640,00
Boke Rechtsanwalte, Disseldorf 5.047,98 0,00
Transsolar Energietechnik GmbH, Stuttgart 0,00 24.990,00
SHP Ingenieure, Hannover 0,00 17.006,19
Friesen Bauelemente, Lemgo 0,00 10.847,12
Huiskamp Bedachungs GmbH, Lage 0,00 10.411,81
Ubrige 5.115,75 2.570,07

21.822,88 95.465,19
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3. Verbindlichkeiten gegenlber der Gemeinde
Leopoldshéhe

3.803.120,02 €
(V. 4.022.550,79 €)

31.12.2023 31.12.2022

€ €
Kernhaushalt der Gemeinde 3.803.120,02 4.019.275,30
Wasserwerk 0,00 97,39
KGL 0,00 3.178,10

3.803.120,02 4.022.550,79

Die Verbindlichkeiten gegenliiber dem Kernhaushalt der Gemeinde betreffen im Wesent-
lichen mit 3.750 T€ Darlehen sowie mit 30 T€ Erstattungsanspriiche fir Pensions-, Bei-
hilfe- und Altersteilzeitriickstellungen.

2.264,67 €
(iV. 1.608,81 €)

4, sonstige Verbindlichkeiten

830,00 €
(iV. 470,00 €)

D. Rechnungsabgrenzungsposten
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ll.  ERLAUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FUR DIE ZEIT
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2023

1. Umsatzerlose 481.482,55 €
(i.V. 81.576,32 €)
2023 2022
€ €
Erlose aus Grundstlicksverkaufen 405.000,00 0,00
Mieteinnahmen 49.188,59 52.339,58
Nebenkosten 22.666,33 24.756,99
Pachteinnahmen 4.627,63 4.419,75

481.482,55 81.516,32

Die Erlése aus Grundstlicksverkaufen betreffen ein Grundstiick des Gewerbegebietes
Asemissen.
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2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen - 380.021,12 €
(i.V. +106.580,19 €)

2023 2022
€ €
Buchwertabgang aus Grundstlicksverkaufen - 473.628,28 0,00
Buchwertabgang aus Ubetragung an AWL 0,00 110.019,07
Abgang Vermarktungs- und ErschlieRungskosten /
verauslagte Beitrage 93.607,16 - 3.438,88
- 380.021,12 + 106.580,19
3.  sonstige betriebliche Ertrage 1.516,00 €
(i.V. 38.425,72 €)
2023 2022
€ €
Ertrage aus der Auflosung von Rickstellungen 1.363,00 1.178,00
Gewinn aus Anlagenabgang 0,00 36.410,72
sonstige 153,00 837,00

1.516,00 38.425,72

4, Materialaufwand:

Aufwendungen fur bezogene Leistungen 30.759,83 €

(i.V. 49.174,70 €)

2023 2022
€ €

Unterhaltungsaufwand 9.471,58 23.428,85
Heizungskosten 8.377,63 6.060,44
Wasser 3.277,73 4.943,45
Strom 2.590,01 5.555,02
Grundbesitzabgaben 2.367,36 2.154,84
Ubrige 4.675,52 7.032,10

30.759,83 49.174,70
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5. Abschreibungen auf immaterielle Vermogensgegenstinde

des Anlagevermogens und Sachanlagen 14.391,22 €
(i.V. 15.251,81 €)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 141.922.88 €

(V.  132.056,85 €)

2023 2022
€ €
Personalaufwandserstattungen 123.154,79 105.076,25
Verwaltungskostenbeitrag/Netzwerkumlage 12.300,00 12.300,00
Jahresabschlusskosten 5.000,00 5.685,00
Wertberichtigungen 0,00 4.598,10
Beratungskosten 0,00 389,73
Ubrige 1.468,09 4.007,77

141.922,88 132.056,85

Die Personalaufwandserstattungen fiir die bei der LIL tatigen Beamten und Angestellten
der Gemeinde Leopoldshdhe erfolgt anteilig bis zu 100 % bei vollstandiger Zurechnung.

Die Erstattungen betreffen die beamtenrechtlichen Bezilige sowie die Entgelte nach TV6D

und die sozialen Abgaben und Beihilfen.

7. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage 23.836,68 €
(i.V. 23.836,68 €)

Ausgewiesen werden Erbbauzinsen.

8. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 17.500,00 €
(i.V. 539,74 €)

Darlehen vom Kernhaushalt der Gemeinde in Hohe von 1,75 Mio. € werden seit dem
1. Januar 2023 mit 1,00% p.a. verzinst.



Anlage 1V, Seite 12 DR. ROHRICHT — DR. SCHILLEN

9. Ergebnis nach Steuern -77.759.82 €
(i.V. 53.395,81 €)
10. sonstige Steuern 5.374,16 €
(i.V. 6.736,86 €)

Ausgewiesen wird die Grundsteuer.

11. Jahresergebnis - 83.133,98 €
(i.V. 46.658,95 €)
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RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE VERHALTNISSE

Rechtliche Verhaltnisse

Die Leopoldshéher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL) wird als eigenbetriebsahnli-
che Einrichtung nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverord-
nung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO und EigVO NW) sowie nach der vom Rat der Ge-
meinde Leopoldshdhe beschlossenen Betriebssatzung geflihrt.

Gegenstand der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung:

a) die Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Wohngeb&ude und der gemischt
genutzten Gebaude,

b)  der An- und Verkauf von Grundsticken fur
1. Wohnbauzwecke,
2. Industrie- und Gewerbezwecke,
3. Tauschzwecke,
4. Ersatzflachen im Rahmen des Natur- und Umweltschutzes,

c) die Erschliefung der unter Punkt b) Nr. 1. - 2. aufgeflhrten Grundstiicke,

d) die Férderung bzw. Sicherstellung 6kologischer und 6konomischer Anforderungen an den
Wohnungs- und Gewerbebau

sowie alle sonstigen, den Betriebszwecken dienenden Malknahmen.

Es gilt die Betriebssatzung der Gemeinde Leopoldshdhe fir die Verwaltung gemeindlicher Im-
mobilien und Grundstiicke vom 16. Dezember 2009 in der 2. Anderungsfassung vom 21. Feb-
ruar 2019.

Das Stammkapital der LIL betragt gemafR § 11 der Betriebssatzung 1.400.000,00 €.

Als Betriebsleitung sind zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 Frau Karin Glockner (Fachbe-

reichsleiterin 1) als kaufmannische Leiterin und Herr Dirk Puchert-Bldbaum (Fachbereichsleiter
IV) als technischer Betriebsleiter bestellt.

Der Betriebsausschuss der LIL und der Rat der Gemeinde Leopoldshdhe entscheiden in Ange-
legenheiten, die ihnen durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die
Hauptsatzung (nur Rat) vorbehalten sind.

Der Betriebsausschuss Eigenbetriebe besteht in der Legislaturperiode 2020 bis 2025 aus
16 Mitgliedern. Im Berichtsjahr fanden vier Sitzung des Betriebsausschusses statt.
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Grindung der LIL zum 01. Juli 1996

Die Gemeinde Leopoldshéhe hat ihre boden- und siedlungspolitischen Aktivitaten organisato-
risch zu einer eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zusammengefasst und gemaf Ratsbeschluss
vom 22. Februar 1996 unter Anwendung der einschlagigen Vorschriften der GO NW und der
EigVO NW die ,Leopoldshéher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)* gegriindet.

Die Grindung der LIL erfolgte mit Wirkung zum 1. Juli 1996. Mit Beschluss zur Grindung der
LIL vom 22. Februar 1996 erfolgte auch die Feststellung der Eréffnungsbilanz, die Zustimmung
zur Betriebssatzung und der Beschluss der Richtlinien zur Bereitstellung von preiswertem
Wohnbauland im Bereich der Gemeinde Leopoldshéhe durch den Gemeinderat. Die Richtlinien
zur Einhaltung des Niedrigenergiestandards wurden durch den Gemeinderat am 16. September
1996 verabschiedet.

Offentliche Einrichtungen, die im Sinne des § 107 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW als nicht-wirtschaftlich
— also hoheitlich — gelten und der Wirtschaftsférderung sowie der Wohnraumversorgung dienen,
kénnen nach den flr Eigenbetriebe geltenden Vorschriften als ,eigenbetriebsahnliche Einrich-
tung“ geflihrt werden.
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FRAGENKATALOG ZUR PRUFUNG
NACH § 53 HGrG GEMASS IDW PS 720

Gemal IDW PS 720 hat der Abschlussprifer die Ordnungsmafigkeit der Geschéaftsfihrung und
der wirtschaftlichen Verhaltnisse nach § 53 HGrG anhand der folgenden Fragenkreise zu unter-
suchen und unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung vollstéandig in seine Bericht-
erstattung einzubeziehen.

FRAGENKREIS 1:

Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschéftsleitung sowie individualisierte Offenlequng
der Organbeziige

(@) Gibt es Geschaftsordnungen fir die Organe und einen Geschaftsverteilungsplan fir die
Geschéftsleitung sowie ggf. fur die Konzernleitung? Gibt es darliber hinaus schriftliche
Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fir die Geschéafts- sowie ggf. fir
die Konzernleitung (Geschaftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedurf-
nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Aufgabenbereiche und Zusténdigkeiten der Betriebsleitung, des Betriebsausschusses
und des Gemeinderates sind in der Betriebssatzung vom 16. Dezember 2009 in der 2. An-
derungsfassung vom 21. Februar 2019 geregelt. Weitergehende schriftliche Anweisungen
liegen nicht vor. Die Regelungen entsprechen grundsétzlich den Bed(irfnissen des Betrie-
bes. Nach unserer Auffassung bedarf die Betriebssatzung zur Klarstellung der Zusténdig-
keiten einer Anpassung. Insbesondere sind die Geschéfte der laufenden Betriebsflihrung
zu konkretisieren.

(b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschiisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hiertber erstellt?

Im Berichtsjahr haben vier Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Die Nie-
derschriften haben uns vorgelegen.

(c) In welchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
sind die einzelnen Mitglieder der Geschéftsleitung tatig?

Frau Karin Gléckner ist Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverban-
des Lippe. Herr Dirk Puchert-Bibbaum ist in keinem Aufsichtsrat oder anderen Kontroll-
gremium tétig.

(d) Wird die Vergiitung der Organmitglieder (Geschéaftsleitung, Uberwachungsorgan) indivi-
dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum,
erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-
gewiesen? Falls nein, wie wird dies begriindet?

Die anteilige Verglitung der Betriebsleitung ist im Anhang angegeben. Die Mitglieder des
Betriebsausschusses erhalten keine Vergliitung, sondern eine Aufwandsentschédigung in
Form von Sitzungsgeldern liber die Gemeinde.
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FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

(a)

(b)

(c)

(d)

Gibt es einen den Bedirfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustandigkeiten/Weisungsbefugnisse
ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmafige Uberprifung?

Auf die Erstellung eines besonderen Organisationsplanes wurde in Anbetracht der Grél3e
der eigenbetriebséhnlichen Einrichtung verzichtet. Die Betriebssatzung sowie einzelne
Geschéftsanweisungen der Gemeinde, die auch Giiltigkeit fiir den Betrieb haben, regeln
insbesondere Verantwortlichkeiten, Entscheidungsbefugnisse, Informationspflichten und
die Vertretung der Einrichtung nach aul3en.

Die vorgesehenen Regelungen entsprechen nach unseren Feststellungen grundsétzlich
den Bedlirfnissen des Betriebes, sollten jedoch konkretisiert und aktualisiert werden.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Vgl. Punkt (a) und (d).

Hat die Geschaftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und dokumen-
tiert?

Fir die Beschéftigten sowie die Beamten und Beamtinnen der Gemeinde Leopoldsh6he
wurde als Vorkehrung zur Korruptionsprévention eine ,Dienstanweisung fiir die Gemein-
deverwaltung Leopoldshéhe lber das Verhalten bei der Annahme von Belohnungen und
Geschenken (Zuwendungen)® vom 25. Januar 2007 erlassen. Auf die Einhaltung dieser
Dienstanweisung wird regelméfig seitens der Behérdenleitung hingewiesen, zuletzt am
4. Dezember 2009. Wir empfehlen eine Aktualisierung.

Die Ausschuss- und Ratsmitglieder sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Korruptions-
prévention verpflichtet.

Beziiglich der Vergabe von Auftrdgen wird nach den Vorgaben der Ausschreibungs- und
Vergabeordnung der Gemeinde Leopoldshéhe verfahren. Zur Korruptionsprévention wird
fachfremdes Personal als Submissionsleitung eingesetzt. Zum 1. Januar 2013 wurde eine
eigene zentrale Vergabestelle in der Gemeinde Leopoldshbhe eingerichtet.

Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fir wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-
ditaufnahme und -gewahrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein-
gehalten werden?

Die Betriebssatzung regelt die GréBenordnungen bis zu denen, die die Betriebsleitung
allein entscheiden kann. Dartiber hinaus gehende Entscheidungen bedingen die Zustim-
mung durch den Betriebsausschuss. Wir empfehlen eine Konkretisierung der zustim-
mungspflichtigen Geschéfte.
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(e)

Besteht eine ordnungsmaRige Dokumentation von Vertragen (z.B. Grundstiicksverwal-
tung, EDV)?

Die Vertrage sind ordnungsgemal3 verwahrt.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhange von Projekten — den
Bedirfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht den Vorgaben der Betriebssatzung und insoweit auch den
Bediirfnissen der LIL. Geméal3 § 12 der Betriebssatzung wird ein jéhrlicher Wirtschaftsplan
erstellt, der vom Rat der Gemeinde Leopoldshéhe beschlossen wird.

Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden regelméi3ig im Rahmen von Soll-Ist-Vergleichen und bei der
Erstellung der Zwischenberichte nach § 13 der Betriebssatzung, insbesondere beim Er-
folgs- und Vermégensplan, verfolgt und analysiert.

Entspricht das Rechnungswesen einschlielllich der Kostenrechnung der GréfRe und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen. Die laufende doppelte Buchfiihrung erfolgt mit der
Finanzbuchhaltungssoftware der DATEV in der Version kommunal pro. Eine Kostenrech-
nung wird aus dem Rechnungswesen abgeleitet und fiir die Mietobjekte gefiihrt.

Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditats-
kontrolle und eine Kreditiberwachung gewahrleistet?
Eine laufende Liquiditédtskontrolle und Kreditiiberwachung sind gewéhrleistet. Die Aufga-

ben des Finanzmanagements werden von der Betriebsleitung wahrgenommen.

Gehdrt zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfir geltenden Regelungen nicht eingehalten worden
sind?

Es besteht kein zentrales Cash-Management.
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(f)

(9

(h)

Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstandig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewahrleistet, dass ausstehende Forderungen zeit-
nah und effektiv eingezogen werden?

Ja, da es sich im Wesentlichen um Mietvertrédge oder notarielle Kaufvertrdge handelt. Es
wird eine Offene-Posten Buchhaltung gefiihrt. Nach unseren Feststellungen werden Au-
Benstéande, soweit sie féllig sind, eingezogen. Es existiert ein Mahn- und Vollstreckungs-
wesen.

Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Aufgrund der Betriebsgrof3e besteht kein eigenes Controlling.

Erméglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung

besteht?

Es bestehen keine Beteiligungen; die Steuerung und Uberwachung sind daher nicht er-
forderlich.

FRAGENKREIS 4:

Risikofriiherkennungssystem

(a)

Hat die Geschéafts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frihwarnsignale definiert und
Maflinahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefahrdende Risiken rechtzeitig erkannt
werden kénnen?

Seitens der Betriebsleitung wurde 2008 unter Beachtung der Anforderungen des § 10
Abs. 1 EigVO NRW ein Risikomanagement entwickelt, (iber das der Betriebsausschuss
detailliert informiert wurde. Wir empfehlen eine grundsétzliche Aktualisierung sowie die
Einrichtung eines Compliance-Managementsystems.

Zur Gewéhrung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit der LIL erfolgt ein be-
standiger Evaluationsprozess unter Beriicksichtigung der Fortschreibung des Risikohand-
buchs. Diese Fortschreibung wird durch eine Dokumentation (iber Eintritt und Bewéltigung
der Risiken der LIL jahrlich im Rahmen des Lageberichtes durch die Betriebsleitung vor-
genommen. Durch eine genaue Beobachtung des Grundstiicksmarktes, der Zinsentwick-
lung, politischer Vorgaben sowie der Bevélkerungsentwicklung und eine sténdige Fort-
schreibung der Kalkulation der betroffenen Baugebiete ist gewéhrleistet, dass Friihwarn-
signale, die sich negativ auf die Entwicklung der LIL auswirken kénnen, rechtzeitig erkannt
werden.
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(b)

(c)

(d)

Reichen diese Malknahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erflillen? Haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die MaRnahmen nicht durchgefiihrt werden?

Unseres Erachtens sind diese MalRnahmen ausreichend und dazu geeignet, ihren Zweck
zu erfiillen. Im Rahmen unserer Priifung haben wir keine Hinweise darauf erhalten, dass
diese MalBnahmen nicht durchgefiihrt werden.

Sind diese MalRhahmen ausreichend dokumentiert?

Die Dokumentation des Risikohandbuchs mit der Fortschreibung im Lagebericht der LIL
ist zur Gewéhrleistung der wirtschaftlichen Leistungsféhigkeit der LIL bei der Gré3e des
Betriebes ausreichend.

Werden die Frihwarnsignale und MalRnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem
aktuellen Geschaftsumfeld sowie mit den Geschéaftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst?

Durch genaue Marktbeobachtungen erfolgt ein sténdiger Prozess der Abstimmung zwi-
schen der Entwicklung der MaBnahmen und den der Vermarktung zu Grunde liegenden
Daten. Somit ist gewéhrleistet, dass Friihwarnsignale und Verdnderungen von Rahmen-
bedingungen bei Malinahmen rechtzeitig erkannt werden und dass auf verdnderte Rah-
menbedingungen angemessen reagiert werden kann.

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschafte, Optionen und Derivate

(a)

(b)

Hat die Geschafts-/Konzernleitung den Geschaftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschaften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-
legt? Dazu gehort:

o Welche Produkte/Instrumente dirfen eingesetzt werden?

¢ Mit welchen Partnern dirfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betragen einge-
setzt werden?

¢ Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-
fang durfen offene Posten entstehen?

¢ Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschliel3lich
zulassig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefihrt werden durfen (z.B. antizi-
patives Hedging)?

Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditio-
nen und zur Risikobegrenzung?
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(c)

(d)

(f)

Hat die Geschafts-/Konzernleitung ein dem Geschaftsumfang entsprechendes Instrumen-
tarium zur Verfligung gestellt insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschafte

Beurteilung der Geschéafte zum Zweck der Risikoanalyse
Bewertung der Geschafte zum Zweck der Rechnungslegung
Kontrolle der Geschafte?

Gibt es eine Erfolgskontrolle fir nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschafte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Hat die Geschéafts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Ist die unterjahrige Unterrichtung der Geschéafts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offe-
nen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

zu (a) bis (f):

Der Fragenkreis trifft auf die LIL nicht zu, da keines der genannten Finanzinstrumente
eingesetzt wurde.

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Gibt es eine den Bedirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenstandige Stelle oder wird diese Funktion
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?
Besteht bei ihrer Tatigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Welches waren die wesentlichen Tatigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzern-
revision im Geschéftsjahr? Wurde auch geprift, ob wesentlich miteinander unvereinbare
Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal Uber Korruptionspravention berichtet? Lie-
gen hiertber schriftliche Revisionsberichte vor?

Hat die Interne Revision ihre Prifungsschwerpunkte mit dem Abschlussprifer abge-
stimmt?

Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mangel aufgedeckt und um
welche handelt es sich?
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(f)  Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevi-
sion die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

zu (a) bis (f):

Eine interne Revision ist nicht eingerichtet und ist aufgrund der Betriebsgrél3e nach unse-
rer Auffassung auch nicht erforderlich.

FRAGENKREIS 7:

Ubereinstimmung der Rechtsgeschifte und MaRnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschéftsord-
nung, Geschéftsanweisung und bindenden Beschliissen des Uberwachungsorgans

(a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uberwachungs-
organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschaften und Malinahmen nicht eingeholt
worden ist?

Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.

(b) Wurde vor der Kreditgewahrung an Mitglieder der Geschaftsleitung oder des Uberwa-
chungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?
Nicht zutreffend.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedurftiger MalRnahmen
ahnliche, aber nicht als zustimmungsbediirftig behandelte Malknahmen vorgenommen
worden sind (z.B. Zerlegung in TeilmalRnahmen)?

Es haben sich im Rahmen unserer Priifung keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

(d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschafte und MaRnahmen nicht mit Ge-

setz, Satzung, Geschaftsordnung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschllissen des

Uberwachungsorgans Ubereinstimmen?

Es haben sich im Rahmen unserer Priifung keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.
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FRAGENKREIS 8:

Durchfilhrung von Investitionen

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immateri-
elle Anlagewerte und Vorrate) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tat/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken gepruft?

Investitionen werden im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplanes und des dreijéhri-
gen Investitionsprogramms unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben auf Wirtschaft-
lichkeit und Finanzierbarkeit gepriift und vom Betriebsausschuss beschlossen.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittiung
nicht ausreichend waren, um ein Urteil Uber die Angemessenheit des Preises zu ermogli-
chen (z.B. bei Erwerb bzw. Verauflerung von Grundsticken oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Durch eine stédndige Fortschreibung
der der Grundstiickspreisermittlung zu Grunde liegenden Daten ist sichergestellt, dass die
Grundstlickspreise eine wirtschaftliche Vermarktung der Baugebiete gewéhrleisten.

Werden Durchfuhrung, Budgetierung und Veranderungen von Investitionen laufend Uber-
wacht und Abweichungen untersucht?

Die Betriebsleitung (iberwacht die Investitionen fortlaufend. Im Rahmen der Ausschrei-
bung und Baudurchfiihrung auftretende Abweichungen werden untersucht.

Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Hohe und aus welchen Grinden?

Im Rahmen unserer Priifung sind uns keine Uberschreitungen bei abgeschlossenen In-
vestitionen im Anlagevermégen bekannt geworden.

Die geplanten Investitionen im Vorratsvermbgen wurden im Berichtsjahr nicht vollstédndig
durchgefiihrt.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrage nach Aus-
schopfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein, es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.
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FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

(a)

(b)

Haben sich Anhaltspunkte fur eindeutige Versté3e gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte fiir derartige VerstéBe gegen Vergaberegelungen, auch soweit die UVgO
die VOL ersetzt hat, konnten wir nicht feststellen.
Werden fur Geschafte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-

bote (z.B. auch fir Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Dies ist nach unseren Feststellungen der Fall.

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

(a)

(b)

(c)

Wird dem Uberwachungsorgan regelmaRig Bericht erstattet?

Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Wurde das Uberwachungsorgan (iber wesentliche Vorgdnge angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-
maf abgewickelte Geschaftsvorfalle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-
che Unterlassungen vor und wurde hiertiber berichtet?

zu (a) bis (c):

(d)

(e)

Dem Betriebsausschuss wurde in den im Berichtsjahr abgehaltenen Sitzungen satzungs-
gemal Bericht erstattet.

Zu welchen Themen hat die Geschéfts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan auf
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fallen ausreichend war?

zu (d) und (e):

§ 90 Abs. 3 AktG sieht Berichterstattungen zu besonderen Angelegenheiten des Unter-
nehmens, rechtlichen und geschéftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
und diesbezligliche Geschéftsvorgénge vor. In analoger Anwendung der Vorschrift lagen
im Berichtsjahr keine Anfragen vor.
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(f)

(9

Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-
den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan erortert?

Es gibt keine D&O-Versicherung. Gleichwohl hat die Gemeinde Leopoldshéhe fiir samtli-
che Bedienstete eine Eigenschadenversicherung abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde
nicht vereinbart.

Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschaftsleitung oder des Uberwachungs-
organs gemeldet wurden, ist dies unverzuglich dem Uberwachungsorgan offengelegt wor-
den?

Nicht zutreffend.

FRAGENKREIS 11:

Ungewohnliche Bilanzposten und stille Reserven

(a)

(b)

(c)

Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermdgen?

Nein, offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermdégen liegt nicht vor.

Sind Bestande auffallend hoch oder niedrig?

Nein, keine Feststellungen.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermdégenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen Werten erheblich hdhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermdgensge-
genstande wesentlich beeinflusst wird?

Nein, es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben. Soweit erforderlich, erfolgt
eine Anpassung der Bilanzwerte auf niedrigere Verkehrswerte im Rahmen von Abschrei-
bungen.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

(a)

Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden?

Vgl. Abschnitt IV. 3. des Priifungsberichtes zur Vermégens- und Finanzlage.
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(b)

(c)

Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Nicht zutreffend.
In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschlieBlich Garantien
der o6ffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-

bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr hat der Betrieb keine 6ffentlichen Finanz- und Férdermittel erhalten.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

(a)

(b)

Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung?

Nach unserer Einschétzung bestehen keine Finanzierungsprobleme infolge einer unzu-
reichenden Eigenkapitalausstattung.

Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschittungspolitik, Ricklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Betriebsleitung schlédgt vor, den Jahresfehlbetrag (83 T€) auf neue Rechnung vorzu-
tragen. Dieser Verwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens
vereinbar.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

(a)

(b)

Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Kon-
zernunternehmen zusammen?

Nicht einschlé&gig.

Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgangen gepragt?

Nein, keine Feststellungen.



Anlage VI, Seite 12 DR. ROHRICHT — DR. SCHILLEN

(c)

(d)

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-
ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein, es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.

Die geschéftlichen Beziehungen zur Gemeinde Leopoldshéhe als Tragerkérperschaft der
LIL beschrdnken sich im Wesentlichen auf Kostenerstattungen flir die anteilig der LIL zu-
geordneten Mitarbeiter, auf Kostenerstattungen fiir erbrachte Leistungen des Bauhofes
(kleinere Reparaturen) sowie auf beitragsrechtliche Forderungen des Wasserwerkes und
des Abwasserwerkes bei der ErschlieBung neuer Baugebiete. Gewinnzuschlédge werden
nach unseren Feststellungen nicht erhoben.

Ausleihungen der LIL an die Gemeinde oder von der Gemeinde sind grundsétzlich kurz-
fristiger Natur. Fr die Berechnung der Zinsen wird fiir einen Teilbetrag der internen Kre-
dite zur Liquiditatssicherung (1,75 Mio. €) ab dem 1. Januar 2023 ein Zinssatz von 1,0 %
p.a. berechnet. Flir den Restbetrag (2,0 Mio. €) wird ein Zinssatz von 0 % berechnet.

Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht zutreffend.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschafte und ihre Ursachen

(a)

(b)

Gab es verlustbringende Geschéfte, die fir die Vermdgens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Wurden MalBnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
Mafinahmen handelt es sich?

zu (a) und (b):

Nicht zutreffend.
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FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und MalRnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

(@) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
Im Berichtsjahr belasteten die Buchwertabgédnge sowie gestiegene Erstattungen fiir Per-
sonalkosten das Ergebnis.

(b) Welche Malinahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des

Unternehmens zu verbessern?

Die Vermarktung gemeindeeigener Flachen soll vorangetrieben werden.
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fur

Wirtschaftsprufer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrdge zwischen Wirtschaftspriifern
oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send ,Wirtschaftspriifer* genannt) und ihren Auftraggebern tber Prifungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Auftrage, soweit nicht etwas anderes ausdriicklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdriicklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenlber.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundséatzen ordnungs-
maéaRiger Berufsauslibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftsprifer Ubermimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschaftsfiih-
rung. Der Wirtschaftsprifer ist fir die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt,
sich zur Durchfiihrung des Auftrags sachverstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Beriicksichtigung auslandischen Rechts bedarf — auRer bei betriebs-
wirtschaftlichen Priifungen — der ausdriicklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer alle fir
die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig Ubermittelt werden und ihm von allen Vorgéngen und
Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fiir die Ausfiihrung des Auftrags von
Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fur die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgénge und Umstéande, die erst wéahrend der Tatigkeit des
Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
priifer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Vollstan-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskiinfte und Erkldrungen in einer vom Wirtschaftsprifer formu-
lierten schriftlichen Erkldrung zu bestatigen.

4. Sicherung der Unabhidngigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprifers gefahrdet. Dies gilt flir die Dauer des
Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder Uber-
nahme von Organfunktionen und fir Angebote, Auftrdge auf eigene Rech-
nung zu ibernehmen.

(2) Sollte die Durchflihrung des Auftrags die Unabhéngigkeit des Wirtschafts-
prifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
héngigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftspriifer, in anderen Auftragsverhéltnissen beeintrachtigen, ist der
Wirtschaftspriifer zur auRerordentlichen Kiindigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maRgebend. Entwiirfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind miindliche Erkldrungen und Auskiinfte des
Wirtschaftsprifers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden.
Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschaftsprifers auRerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszlige von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information (iber das Tatigwerden des Wirtschafts-
prifers fiir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behdrdlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und die
Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftspriifers flr den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Méngelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiillung
durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfl-
lung kann er die Verglitung mindern oder vom Vertrag zurlicktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurlicktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unméglichkeit der Nacherfiillung fiir ihn ohne Interesse ist. Soweit darliber
hinaus Schadensersatzansprliche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Méangeln muss vom Auftraggeber
unverziglich in Textform geltend gemacht werden. Anspriiche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorséatzlichen Handlung beruhen, verjghren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjdhrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mangel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftspriifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom Wirt-
schaftspriifer auch Dritten gegentiber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRerung auch Dritten
gegenliber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, liber Tatsachen und Umsténde, die ihm
bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftspriifer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Fir gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers, insbe-
sondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftspriifers flir Schadensersatzanspriiche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schaden aus der Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit,
sowie von Schéden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begriinden, bei einem fahrldssig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemaR § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegeniber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprifer
bestehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahridssigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Héchstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch beziiglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Riicksicht darauf, ob Schéden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fiinffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prifungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
flir Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zurlickzufiih-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kérper oder
Gesundheit sowie bei Schéaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung geltend zu
machen, bleibt unberihrt.

10. Ergdnzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrige

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriiften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefiihrte Priifung im Lage-
bericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftspriifers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestitigungsvermerk, so darf der
Bestéatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergénzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstan-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfiihrungsauftrage. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestelite Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag Gbernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftspriifer alle fiir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfiigung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tétigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fur die Einkommensteuer,
Kérperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermdgensteuererkla-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschliisse und sonstiger fiir die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbeh6rden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftspriifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veréffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhalt der Wirtschaftspriifer fir die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Téatigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergiitungsverordnung fiir die Bemessung der Vergiitung anzuwenden ist,
kann eine hdhere oder niedrigere als die gesetzliche Verglitung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kérper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermdgensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fiir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Téatigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsverauferung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als
zusétzliche Tatigkeit (ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung
etwaiger besonderer buchméRiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergtinstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewahr fiir die vollstdndige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht ibernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschliisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusatzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschisse auf Vergitung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Vergitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fiir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden An-
spriiche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert far/Licensed to: DR. ROEHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH | 4313651 | AV00014321
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	I. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023
	a) Aktivseite
	A. Anlagevermögen
	Sachanlagen
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  2.134.075,11 €
	2. technische Anlagen und Maschinen  9.127,00 €
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  2.158,00 €


	B. Umlaufvermögen
	I. Vorräte
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  5.297.057,13 €

	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  4.367,55 €
	2. Forderungen gegen die Gemeinde Leopoldshöhe  8.629,79 €
	3. sonstige Vermögensgegenstände  1.804,95 €

	III. Guthaben bei Kreditinstituten  175.323,32 €


	b) Passivseite
	A. Eigenkapital
	I. Stammkapital  1.400.000,00 €
	II. Rücklagen
	allgemeine Rücklage  758.020,56 €

	III. Gewinnvortrag  992.248,78 €
	IV. Jahresergebnis  - 83.133,98 €

	B. Rückstellungen
	sonstige Rückstellungen  215.285,86 €

	C. Verbindlichkeiten
	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  522.084,06 €
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  21.822,88 €
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Leopoldshöhe  3.803.120,02 €
	4. sonstige Verbindlichkeiten  2.264,67 €

	D. Rechnungsabgrenzungsposten  830,00 €


	II. ERLÄUTERUNGEN  ZUR  GEWINN-  UND  VERLUSTRECHNUNG  FÜR  DIE  ZEIT  VOM  1.  JANUAR  BIS  31.  DEZEMBER  2023
	1. Umsatzerlöse  481.482,55 €
	2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen  - 380.021,12 €
	3. sonstige betriebliche Erträge  1.516,00 €
	4. Materialaufwand:
	Aufwendungen für bezogene Leistungen  30.759,83 €

	5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  14.391,22 €
	6. sonstige betriebliche Aufwendungen  141.922,88 €
	7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  23.836,68 €
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  17.500,00 €
	9. Ergebnis nach Steuern  - 77.759,82 €
	10. sonstige Steuern  5.374,16 €
	11. Jahresergebnis  - 83.133,98 €
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	06 Fragenkatalog 2023 LIL
	Fragenkreis 1:
	Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge
	(a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie...
	(b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?
	(c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?
	(d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung au...


	Fragenkreis 2:
	Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen
	(a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?
	(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?
	(c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?
	(d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein...
	(e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?


	Fragenkreis 3:
	Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
	(a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?
	(b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
	(c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?
	(d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?
	(e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?
	(f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?
	(g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?
	(h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?


	Fragenkreis 4:
	Risikofrüherkennungssystem
	(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?
	(b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?
	(c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?
	(d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?


	Fragenkreis 5:
	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate
	(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
	(b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
	(c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
	(d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
	(e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
	(f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?


	Fragenkreis 6:
	Interne Revision
	(a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?
	(b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?
	(c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt ...
	(d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?
	(e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?
	(f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?


	Fragenkreis 7:
	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans
	(a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?
	(b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?
	(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?
	(d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?


	Fragenkreis 8:
	Durchführung von Investitionen
	(a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?
	(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?
	(c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?
	(d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
	(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?


	Fragenkreis 9:
	Vergaberegelungen
	(a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, EU-Regelungen) ergeben?
	(b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?


	Fragenkreis 10:
	Berichterstattung an das Überwachungsorgan
	(a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?
	(b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?
	(c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche ...
	(d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?
	(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?
	(f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?
	(g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?


	Fragenkreis 11:
	Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven
	(a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?
	(b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?
	(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?


	Fragenkreis 12:
	Finanzierung
	(a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?
	(b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?
	(c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?


	Fragenkreis 13:
	Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung
	(a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?
	(b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?


	Fragenkreis 14:
	Rentabilität/Wirtschaftlichkeit
	(a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?
	(b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?
	(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?
	(d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?


	Fragenkreis 15:
	Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen
	(a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?
	(b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?


	Fragenkreis 16:
	Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage
	(a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
	(b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?
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